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ALEXANDER-UON-HUMBOLDT-SCHULE




Kooperationsvertrag

über die Zusammenarbeit zwischen der
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Aliceschule

Gleiberger Weg 16, 35398 Gießen

vertreten durch den Schulleiter

(§ 127a, Abs. 2, Hessisches Schulgesetz)

und der

Alexander-von-Humboldt-Schule

Gleiberger Weg 25, 35398 Gießen

vertreten durch die Schulleiterin

(§ 127a, Abs. 2, Hessisches Schulgesetz)

Präambel

Die in der Weststadt von Gießen benachbarten Vertragspartner bieten allgemeine und berufliche Bildungsgänge an. Sie streben eine intensive Zusammenarbeit an und beabsichtigen deshalb, zukünftig in verschiedenen Bereichen eng zusammenzuarbeiten, um durch den Austausch von Kompetenzen und Ressourcen, gemeinsame Konzepte für die Übergänge von Schule in Beruf zu entwickeln  und um sich gegenseitig  in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Diesem Ziel dienen die Vereinbarungen des vorliegenden Rahmenvertrages.

§ 1  Gegenstand des Rahmenvertrags

Die Vertragspartner vereinbaren im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten eine grundsätzliche Zusammenarbeit insbesondere auf den nachfolgend genannten Gebieten:

· gemeinsame Entwicklung und Realisierung von Berufsorientierungsmaßnahmen in Klasse 8;

· Gestaltung der Übergange von der Alexander-von-Humboldt-Schule an die Aliceschule unter Einbeziehung der Schulsozialarbeit;

· Transfer der Kompetenzen der Aliceschule als gesundheitsfördernde Schule auf die Alexander-von-Humboldt-Schule, insbesondere in den Bereichen, Ernährung, Bewegung, Konfliktmanagement, Suchtprävention und Sexualpädagogik ;

· Planung und Realisierung gemeinsamer Raumnutzungen.

.

§ 2  Ausgestaltung der Zusammenarbeit

Die jeweiligen Bereiche der Zusammenarbeit und die sich daraus ergebenden einzelnen Maßnahmen und Vorhaben sowie die Art und Weise ihrer Verwirklichung werden zwischen den Vertragspartnern in regelmäßigen Abständen festgelegt und ggf. durch gesonderte schriftliche Vereinbarungen fixiert.

Beide Vertragspartner benennen jeweils eine verantwortliche Person, die die Zusammenarbeit koordiniert.

Insbesondere  sind im Rahmen der Zusammenarbeit  die nachfolgenden Aktivitäten vorrangig geplant:

Konkretisierung 1. 
Regelmäßiger Austausch zwischen Lehrkräften der Alexander-von-Humboldt-Schule und der Aliceschule. Kenntnisse über die Lehrpläne der jeweiligen Schulform bzw. über die fachlichen Anforderungen an der Berufsschule; Anforderungsprofile verschiedener Berufe. 
In den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch findet ein Austausch über erforderliche Anforderungen und Kompetenzen statt. Es gibt feste Ansprechpartner in beiden Schulen.

Konkretisierung 2.
Der Schulübergang von der allgemeinbildenden zu der beruflichen Schule soll mit unterstützenden Maßnahmen gestaltet werden. Am Ende des Schuljahres wird eine Übergabekonferenz durchgeführt, an der Klassenlehrer und Schulsozialarbeit beteiligt sind.

Anhand des Übergabebogens wird der Förderbedarf erhoben. 
Hospitationen von Fachkollegen im Unterricht sind beidseitig möglich und erwünscht.

Konkretisierung 3.

Im Rahmen des Faches Arbeitslehre werden Schüler/innen der Klasse 8/9 Hauptschulzweig an  Orientierungsbausteinen in den beruflichen Schwerpunkten teilnehmen. Es soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, einen Eindruck vom Berufsbild zu erhalten.

Konkretisierung 4.

Raumnutzung von Klassenräumen der AvH durch die Aliceschule in einem festzulegenden Umfang im Benehmen mit dem Schulverwaltungsamt der Stadt Gießen. 

§ 3  Kosten

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Kooperation weitgehend kostenneutral erfolgen soll. Finanzielle Leistungen werden an den Bedürfnissen des jeweiligen Einzelfalls orientiert und nur aufgrund zusätzlicher schriftlicher Vereinbarungen erbracht.

§ 4  Laufzeit und Kündigung

(1) Dieser Rahmenvertrag wird zunächst für die Dauer von drei Jahren geschlossen.

(2) Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartner mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf schriftlich kündigt.

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5  Inkrafttreten

Dieser Rahmenvertrag tritt am Tage nach seiner vollständigen Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft.

Gießen, den


Giessen, den

Aliceschule Gießen
Alexander-von-Humboldt-Schule


…………………………………………………..
………………………………………………………

(Der Schulleiter)
(Die Schulleiterin)







